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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Parnigoni und Genossen vom 21. März 1990, Nr. 

Nr. 5235/J-NR/1990, "Hubschrauberlandungen in 

niederösterreichischen Gemeinden" 

Ihre Fragen 

"Ist es richtig, daß Landeshauptmann Haider bei seinen Wahl­

unterstützungsreisen als Transportmittel öfter einen Hub­

schrauber benutzt hat?" 

"Sind Sie bereit im Wege Ihres Aufsichtsrechtes den Landes­

hauptmann von Niederösterreich dahingehend um Auskunft zu 

ersuchen, ob die notwendige Landegenehmigungen von ihm er­

teilt wurden?" 

"Welche Möglichkeiten ergeben sich aus der Sicht Ihres 

Ressorts, für den Fall, daß die in Frage 1 getroffene An­

nahme richtig ist und keine Bewilligungen erteilt wurden?" 

"Gibt es Möglichkeiten für Sie als Aufsichtsbehörde konkrete 

Rahmenbedingungen für die Bewilligungserteilung bei Hub­

schraubereinsätzen zu sorgen?" 

"Wenn ja, in welcher Form?" 

"Für den Fall, daß die in Frage I getroffene Annahme richtig 

ist, sind Sie bereit mitzuteilen um welches Transportunter­

nehmen es sich gehandelt hat?" 
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"Welche Möglichkeiten ergeben sich aus der Sicht Ihres 

Ressorts gegen das Transportunternehmen einzuschreiten, wenn 

die in Frage 1 getroffene Annahme richtig ist und keine Be­

willigung erteilt wurde?" 

darf ich wie folgt beantworten: 

Der § 9 Abs. 2 Luftfahrtgesetz 1957 (LFG) regelt die Frage 

von Abflügen und Landungen außerhalb eines Flugplatzes: 

"Für Abflüge und Landungen außerhalb eines Flugplatzes 

(Außenabflüge und AUßenlandungen) ist, soweit es sich um 

Zivilluftfahrzeuge handelt, eine Bewilligung des Landes­

hauptmannes erforderlich. Die Bewilligung ist zu erteilen, 

wenn öffentliche Interessen nicht entgegenstehen oder ein 

am Außenabflug oder an der Außenlandung bestehendes 

öffentliches Interesse ein allenfalls entgegenstehendes 

öffentl iches Interesse übenviegt." 

Die Vollziehung dieser Bestimmung erfolgt in mittelbarer 

Bundesverwaltung durch den Landeshauptmann, gemäß § 140 Abs. 

2 LFG ist gegen eine Entscheidung des Landeshauptmannes in 

den Fällen der §§ 9, 126, 128, 129 und 133 eine Berufung 

nicht zulässig. 

§ 9 Abs. 2 LFG läßt keine Ermessensentscheidung zu, d.h., 

daß der Antragsteller einen Anspruch auf Erteilung der Bewil­

ligung hat wenn seinem Vorhaben öffentliche Interessen nicht 

entgegenstehen. 

Der bestehende Erlaß an die Landeshauptmänner zum LFG enthält 

auch Passagen zur Vollziehung des § 9 LFG. 

Erfolgen Außenlandungen ohne Bewilligung, so ist der § 146 

anzmrJenden: 

"Wer den Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder der auf 

Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen zu­

widerhandelt oder zuwiderhandeln versucht, begeht, wenn 
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nicht ein vorn Gericht zu ahndender Tatbestand vorliegt, 

eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksver­

waltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 300.000 

Schilling oder einer Arreststrafe bis zu sechs Wochen zu 

bestrafen. Liegen erschwerende Umstände vor, so können 

Geld- und Arreststrafen auch nebeneinander verhängt 

werden. 11 

Rückfragen beim Bundesamt für Zivilluftfahrt haben ergeben, 

daß Bescheide über die Erteilung von Außenlandebewilligungen 

vorn jeweiligen Landeshauptmann dem Bundesamt für Zivilluft­

fahrt - welches auch im Verfahren selbst eine Stellungnahme 

abzugeben hat - zur Kenntnis gebracht werden. Mangels 

konkreter Angaben in Ihrer Anfrage an welchem Tag diese Flüge 

durchgeführt wurden, ist mir eine konkrete Beantwortung Ihrer 

Fragen leider nicht möglich. 

Wien, 

ter 
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